
Gemeinde Jettingen 
 

-Haupt- und Bauverwaltungsamt, Simone Wagner- 

Datum: 

Drucksache: 

GR/TA/VA am: 

Aktenzeichen: 

verhandelt (ö/nö) 

16.10.2017  

105-2017 

07.11.2017 

022 

öffentlich 

 

Beratungsgegenstand: 

 

TOP 6: 

Bausache 

hier: Errichtung von einem Reihenwohnhaus mit 3 Wohneinheiten auf 
Grundstück Flst.Nr. 6178 an der Nagolder Straße/ Leintelstraße im 

Ortsteil Oberjettingen 

 

1. Sachvortrag 

Die Bauantragsteller beabsichtigen auf dem Grundstück Flst.Nr. 6178 an der Nagolder Straße / Leinteltraße 

im Ortsteil Oberjettingen die Errichtung eines Reihenwohngebäudes mit 3 Wohneinheiten und 6 Pkw-

Stellplätzen. Das Bauvorhaben wurde bereits in der nichtöffentlichen Sitzung am 16.05.2017 vorberaten.  

Das geplante Vorhaben befindet sich im Bereich des qualifizierten und rechtsverbindlichen Bebauungspla-

nes "Leintel" vom 02.06.2008. Der Bebauungsplan sieht auf diesem Grundstück Einzelhäuser und auch 

Hausgruppen mit einer Dachneigung von 30 – 45° entlang einer Baulinie vor. Die Firstrichtung und die 

Höhen sind ebenfalls festgelegt, allerdings richteten sich die Bebauungsplanfestsetzungen nach der damals 

noch vorhandenen Bebauung. Außerdem weisst der Bebauungsplan entlang der Leintelstraße öffentliche 

Stellplätze aus. In seiner nichtöffentlichen Sitzung am 16.05.2017 hatte der Gemeinderat beschlossen, die 

öffentlichen Stellplätze aufzugeben, wenn die damalige Planung mit 4 Reihenhäusern umgewandelt wird in 

eine Planung mit nur drei Reihenhäusern. Diese Forderung wurde vom Bauträger umgesetzt. Die öffentli-

chen Stellplätze werden auf Kosten des Bauträgers in einen Gehweg umgebaut. Die dann noch übrige Flä-

che wird mit dem Eigentümer des Grundstücks gegen eine Fläche in der Schillerstraße (künftig „In den 

Streuobstwiesen“) getauscht, die für den Ausbau der Straße im Zuge des Neubaugebiets „Amsel 1. BA“ 

benötigt wird. 

Das Reihenhaus soll in den Ausmaßen von 21,04 m x 10,00 m errichtet werden. Die Traufhöhe beträgt 

6,35 m und die Firsthöhe beträgt 9,85 m. Das geplante Satteldach hat einer Dachneigung von 35 °. Im 

Bebauungsplan sind für das Grundstück zwei unterschiedliche Erdgeschossfußbodenhöhen festgelegt, da 

bei der Bebauungsplanung davon ausgegangen wurde, dass das Gesamtgrundstück in zwei Grundstücke 

aufgeteilt und diese mit jeweils einem Haus bebaut werden. Für die Bebauung entlang der Leintelstraße 

wurde eine Erdgeschossfußbodenhöhe von 582,50 m festgesetzt. Für die Bebauung an der Ecke Leintel-

straße/Nagolder Straße wurde eine Erdgeschossfußbodenhöhe von 583,80 m festgelegt. Auch bei der First-

richtung wurden zwei unterschiedliche Festsetzungen getroffen. Für das fiktive Grundstück entlang der 

Leintelstraße wurde eine giebel- oder traufständige Bauweise festgelegt, für das fiktive Eckgrundstück Lein-

telstraße/Nagolder Straße wurde eine Ausrichtung des Firsts zur Nagolder Straße hin festgesetzt. Der Bau-

herr hat die Erdgeschossfußbodenhöhe für alle Reihenhäuser auf 583,60 m geplant. Nach Ansicht der Ver-

waltung fügt sich das Vorhaben so gut in die Umgebungsbebauung ein. Der teilweisen Überschreitung der 

Erdgeschossfußbodenhöhe kann daher zugestimmt werden. Da die Erdgeschossfußbodenhöhe entgegen 

den Planeintragungen und Festsetzungen bei 583,60 m statt bei 582,50 m festgelegt ist, überschreitet auch 

die Traufhöhe, gerechnet von der festgesetzten Erdgeschossfußbodenhöhe die Bebauungsplanfestsetzun-
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gen um knapp einen Meter. Aus den vorgenannten Gründen kann dieser Überschreitung ebenfalls zuge-

stimmt werden. Die Ausrichtung der Reihenhäuser erfolgt zur Leintelstraße hin. Die Reihenhäuser stehen 

traufständig zur Leintelstraße. Daher wird auch von der Bebauungsplanfestsetzung des fiktiven Eckgrund-

stücks Leintelstraße/Nagolder Straße, die hier eine Firstausrichtung senkrecht zur Nagolder Straße vorsieht, 

abgewichen. Dies ist bedingt durch die Reihenhausbebauung und kann daher nicht anders ausgeführt wer-

den. 

Eine weitere Abweichung besteht bei der Festsetzung der Baulinie. Die Reihenhäuser werden entgegen der 

ersten Planungen nicht direkt an die Straße und somit an die Baulinie gesetzt, sondern abgerückt von der 

Straße. Dies ist bedingt durch die Zufahrtssituation und die notwendigen Stellplätze. Auch für diese Abwei-

chung kann nach Ansicht der Verwaltung eine Befreiung erteilt werden. 

Die Dachgauben entsprechen der Dachgaubensatzung der Gemeinde Jettingen. 

Die notwendigen Stellplätze sind nachgewiesen. 

2. Beschlussantrag 

Der Bausache über die Errichtung von 3 Reihenhäusern mit 6 Stellplätzen wird entsprechend der einge-

reichten Baugesuchsunterlagen und dem Bauantrag gemäß § 36 Abs. 1 i.V. mit § 31 BauGB zugestimmt. 
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